
 

 

 
Stadt Varel 

 

Bebauungsplan Nr. 263 „Plaggenkrugstraße“ 

mit örtlichen Bauvorschriften 

 

Begründung 

 

 

 

 

 



Stadt Varel  

Bebauungsplan Nr. 263 „Plaggenkrugstraße“       Satzung 

2 

INHALT 

1 GRUNDLAGEN DER PLANAUFSTELLUNG..................................................................................................... 4 

1.1 ANLASS UND ZIEL DER PLANUNG ........................................................................................................................ 4 
1.2 GELTUNGSBEREICH ............................................................................................................................................. 4 

2 PLANERISCHE VORGABEN ............................................................................................................................... 5 

2.1 RAUMORDNUNG .................................................................................................................................................. 5 
2.2 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN .................................................................................................................................... 6 

3 BESTANDSSTRUKTUREN .................................................................................................................................... 7 

3.1 BESTAND ............................................................................................................................................................. 7 
3.2 ERSCHLIEßUNG .................................................................................................................................................... 7 

4 INHALT DES BEBAUUNGSPLANES .................................................................................................................. 8 

4.1 SONSTIGES SONDERGEBIET SO „FERIENWOHNEN” GEMÄß § 11 BAUNVO .......................................................... 8 
4.2 MAß DER BAULICHEN NUTZUNG .......................................................................................................................... 8 
4.3 ERSCHLIEßUNG .................................................................................................................................................... 8 
4.4 SOLARENERGIE .................................................................................................................................................... 9 
4.5 GRÜNFESTSETZUNGEN......................................................................................................................................... 9 

5 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN GEMÄß § 84 NBAUO............................................................................. 10 

5.1 EINFRIEDUNGEN ................................................................................................................................................ 10 

6 UMWELTBERICHT ............................................................................................................................................. 11 

6.1 KURZDARSTELLUNG DER WICHTIGSTEN ZIELE UND INHALTE DES BEBAUUNGSPLANES .................................... 11 
6.1.1 Angaben zum Standort .............................................................................................................................. 11 
6.1.2 Art und Umfang der Planung .................................................................................................................... 11 
6.1.3 Fläche - Bedarf an Grund und Boden ....................................................................................................... 11 

6.2 ÜBERBLICK ÜBER DIE DER UMWELTPRÜFUNG ZUGRUNDE GELEGTEN FACHGESETZE UND FACHPLÄNE ............ 11 
6.2.1 Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche / Schutzgebiete........................................................................... 11 
6.2.2 Fachbeiträge ............................................................................................................................................. 11 

6.3 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN .................................................................... 12 
6.4 BESTANDSERHEBUNGEN BIOTOPTYPEN ............................................................................................................. 12 
6.5 SCHUTZGÜTER ................................................................................................................................................... 15 

6.5.1 Boden ........................................................................................................................................................ 15 
6.5.2 Tiere .......................................................................................................................................................... 15 
6.5.3 Pflanzen .................................................................................................................................................... 15 
6.5.4 Wasser ....................................................................................................................................................... 15 
6.5.5 Luft/Klima ................................................................................................................................................. 15 
6.5.6 Landschaftsraum und -bild ....................................................................................................................... 15 
6.5.7 Biologische Vielfalt ................................................................................................................................... 15 
6.5.8 Kultur- und Sachgüter............................................................................................................................... 15 
6.5.9 Wechselwirkungen .................................................................................................................................... 16 

6.6 ERHALTUNGSZIELE UND SCHUTZZWECK ........................................................................................................... 16 
6.6.1 Europäisches ökologisches Netz und Natura 2000 ................................................................................... 16 
6.6.2 Geschützte Teile von Natur und Landschaft ............................................................................................. 16 
6.6.3 Besonders geschützte Biotope ................................................................................................................... 16 
6.6.4 Luftqualität ............................................................................................................................................... 16 

6.7 BEWERTUNG DER PLANUNG UND ENTWICKLUNGSPROGNOSE DES UMWELTZUSTANDES ................................... 16 
6.7.1 Eingriff ...................................................................................................................................................... 16 
6.7.2 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich ............................................................. 18 
6.7.3 Planung und davon ausgehende Wirkfaktoren.......................................................................................... 18 
6.7.4 Bauphase ................................................................................................................................................... 18 
6.7.5 Alternativen - Entwicklung bei Nichtverwirklichung der Planung, anderweitige Planungsmöglichkeiten

 18 
6.7.6 Technische Verfahren sowie Hinweise auf Schwierigkeiten ..................................................................... 19 
6.7.7 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen ............................................................... 19 
6.7.8 Abfälle ....................................................................................................................................................... 19 
6.7.9 Abwässer ................................................................................................................................................... 19 
6.7.10 Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien .............................................................................. 19 



Stadt Varel  

Bebauungsplan Nr. 263 „Plaggenkrugstraße“       Satzung 

3 

6.8 ARTENSCHUTZ ................................................................................................................................................... 19 
6.9 ALLGEMEIN VERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG .......................................................................................... 20 

7 VER- UND ENTSORGUNG .................................................................................................................................. 21 

7.1 OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG ......................................................................................................................... 21 
7.2 SCHMUTZWASSERENTSORGUNG ........................................................................................................................ 21 
7.3 ABFALLENTSORGUNG ........................................................................................................................................ 21 
7.4 TRINKWASSERVERSORGUNG ............................................................................................................................. 21 
7.5 STROMVERSORGUNG ......................................................................................................................................... 21 
7.6 TELEKOMMUNIKATION ...................................................................................................................................... 21 
7.7 LADEINFRASTRUKTUR ....................................................................................................................................... 21 

8 HINWEISE .............................................................................................................................................................. 22 

8.1 BAUNUTZUNGSVERORDNUNG ............................................................................................................................ 22 
8.2 UR- ODER FRÜHGESCHICHTLICHE BODENFUNDE ............................................................................................... 22 
8.3 SCHÄDLICHE BODENVERÄNDERUNGEN/ ALTLASTEN ........................................................................................ 22 
8.4 KAMPFMITTEL ................................................................................................................................................... 22 
8.5 MAßNAHMEN ZUM ARTENSCHUTZ ..................................................................................................................... 22 
8.6 SCHOTTER- UND STEINGÄRTEN ......................................................................................................................... 23 
8.7 BRANDSCHUTZ .................................................................................................................................................. 23 
8.8 ERDVERLEGTE VERSORGUNGSEINRICHTUNGEN ................................................................................................ 23 
8.9 SOLARENERGIEANLAGEN ZUR STROMERZEUGUNG AUF DÄCHERN .................................................................... 23 
8.10 PFLANZLISTE ..................................................................................................................................................... 23 
8.11 BELANGE DER KREISSTRAßE 104 ....................................................................................................................... 25 
8.12 VERFAHRENSBETREUUNG .................................................................................................................................. 25 
8.13 KARTENGRUNDLAGE ......................................................................................................................................... 25 

9 VERFAHRENSSTAND ......................................................................................................................................... 26 

 



Stadt Varel  

Bebauungsplan Nr. 263 „Plaggenkrugstraße“       Satzung 

4 

1 Grundlagen der Planaufstellung 

1.1 Anlass und Ziel der Planung 

Das Plangebiet liegt im Vareler Ortsteil Altjührden. Es umfasst mehrere Flurstücke, hier befindet 

sich ein großes Wohnhaus mit umfangreichen Gartenflächen und Gehölzbestand. 

Ziel der Planung ist es in dem ehemaligen Wohnhaus eine Ferienanlage mit 7 Ferienwohnungen 

und 1 Physiotherapiepraxis zu verwirklichen. Zusätzlich wird es eine Verwaltungseinheit geben. 

Jede der Ferienwohnungen weist eine Küchenzeile und mindestens ein Bad auf, im Erdgeschoss 

ist eine Rezeption geplant. Das bestehende Gebäude wird äußerlich nicht verändert. Energetisch 

soll das Objekt den neuesten Ansprüchen gerecht werden.  

Die Planungsabsicht erfordert ein Bauleitplanverfahren mit Änderung des Flächennutzungsplanes 

und Aufstellung eines Bebauungsplanes.  

1.2 Geltungsbereich 

Das Plangebiet umfasst ein bebautes Grundstück bestehend aus mehreren Flurstücken südlich der 

Plaggenkrugstraße. 

Das Plangebiet hat eine Größe von etwa 1,2 ha. 
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2 Planerische Vorgaben 

2.1 Raumordnung 

Die Stadt Varel im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen 2017 als Mittelzentrum fest-

gelegt. 

Die Stadt Varel ist im Regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Frieslang 2020 als 

Mittelzentrum festgelegt. Als Mittelzentrum übernimmt die Stadt Varel die besonderen Schwer-

punktaufgaben Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten sowie die Entwick-

lungsaufgabe Erholung (Entwicklungsaufgabe Tourismus in Bezug auf das Nordseebad Dan-

gast). 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein Grundstück im Außenbereich. Es liegt direkt südlich 

eines Vorranggebietes für Natur und Landschaft und eines Vorbehaltsgebietes für landschafts-

bezogene Erholung (Z). Zudem liegt es in einem Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft – auf-

grund besonderer Funktionen (G). 

Westlich verläuft eine Vorrangstraße von regionaler Bedeutung. 

Regionales Raumordnungsprogramm 2020 (Auszug) 

 

Da es sich lediglich um eine bestandssichernde Überplanung handelt, ist diese mit den Zielen der 

Raumordnung vereinbar. 
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2.2 Flächennutzungsplan 

Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Varel  

 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Varel stellt für das Plangebiet landwirt-

schaftliche Flächen dar. Die Planungsabsicht stimmt nicht mit den Darstellungen des Flächen-

nutzungsplanes überein. Der Flächennutzungsplan wird daher im Parallelverfahren geändert, es 

handelt sich um die 53. Änderung. 
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3 Bestandsstrukturen 

3.1 Bestand 

Das Plangebiet stellt sich als Gartengrundstück mit einem villenartigen Gebäude dar.  

Gepflasterte Wege führten innerhalb des Grundstückes zum Einzelhaus, hier sind Abstellflächen 

für Kraftfahrzeuge vorhanden. Zudem liegt ein Parkplatz östlich des Hauses. Beiderseits der ge-

pflasterten Wege erstreckt sich Scherrasen. Teilweise befinden sich auf dem Grundstück dichte 

Gehölzbestände von begrenztem Umfang sowie eine alte Buche in der südwestlichen Ecke des 

Grundstücks. 

Im Umfeld des Plangebietes schließt sich westlich ein weiteres Wohngrundstück an. Östlich und 

südlich liegen landwirtschaftliche Flächen, nördlich die Plaggenkrugstraße und dann anschlie-

ßend ein Wald.  

3.2 Erschließung 

Das Plangebiet wird über die Plaggenkrugstraße erschlossen. 
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4 Inhalt des Bebauungsplanes 

4.1 Sonstiges Sondergebiet SO „Ferienwohnen” gemäß § 11 BauNVO 

Der Bebauungsplan schafft die Voraussetzungen zur Ausweisung eines Ferienhausgrundstücks. 

Die Bereiche für die bauliche und sonstige Nutzungen werden als Sondergebiet festgesetzt. Im 

Sinne der Bestandssicherung überdeckt das Sondergebiet nur einen Teil des Plangebietes.  

Das sonstige Sondergebiet dient der Unterbringung von Ferienwohnungen und einer Physiothe-

rapiepraxis. Es sind folgende Nutzungen zulässig: 

• 7 Ferienwohnungen, alternativ 6 Ferienwohnungen und 1 Dauerwohnung 

• 1 Physiotherapiepraxis mit einer Nutzfläche von höchstens 250 m2  

• 1 Schwimmbad mit einer Fläche von 71 m2  

• Sonstige dem Sonstigen Sondergebiet "Ferienwohnen" dienende Räumlichkeiten (z.B. 

Rezeption, Lagerräume, Technikräume, …) 

• zugehörige Nebenanlagen und Verkehrsflächen 

4.2 Maß der baulichen Nutzung 

Die überbaubaren Bereiche beschränken auf das Bestandsgebäude, da keine weitere bauliche Nut-

zung im Plangebiet zugelassen werden soll. Es wird eine Grundflächenzahl von 0,4, einer Ge-

schossflächenzahl von 0,8 bei 2 Vollgeschossen festgesetzt. Es gilt die offene Bauweise. 

Höhen  

Es wird in der Plaggenkruger Straße, auf der Grenze zum Plangebiet ein Höhenbezugspunkt mit 

12,81 m NHN festgesetzt. Als unterer Bezugspunkt für die Ermittlung der maximal zulässigen 

Höhenlage des Erdgeschoss-Fertigfußbodens gilt der festgelegte Höhenbezugspunkt (HBP). Die 

Höhe des Erdgeschoss-Fertigfußbodens wird mit maximal 0,50 m über o.g. Bezugspunkt festge-

setzt. Als Gebäudehöhe (zugleich Firsthöhe) gilt das Maß zwischen dem höchsten Punkt des Ge-

bäudes (oberer Bezugspunkt) und der tatsächlichen Höhe des Erdgeschoss-Fertigfußbodens. 

Überschreitungen durch untergeordnete Bauteile können zugelassen werden. 

Nebenanlagen 

Garagen (mit einer Grundfläche von insgesamt höchstens 30 m²) und Stellplätze sind nur inner-

halb der gekennzeichneten Fläche für Stellplätze und Garagen zulässig. Dies gilt auch für Stell-

plätze mit Ladeinfrastruktur (einschl. Solarcarports ohne Größenbegrenzung).  

Die Größe der Nebenanlagen wird begrenzt um den villenartigen Charakter mit einem dominan-

ten Hauptgebäude zu wahren. 

4.3 Erschließung 

Das Plangebiet wird über Plaggenkrugstraße erschlossen.  
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4.4 Solarenergie 

Es wird zudem die Nutzung der solaren Strahlungsenergie, insbesondere durch Photovoltaik nach 

§ 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB festgesetzt:  

Bei der Errichtung eines Gebäudes mit einer Dachfläche von mindestens 50m2 sind mindestens 

50 Prozent der Dachfläche mit einer Solarenergieanlage zur Stromerzeugung auszustatten. 

Wird ein bestehendes Gebäude geändert durch eine Aufstockung, einen Anbau oder eine Erneu-

erung der Dachhaut bis zur wasserführenden Schicht, so sind, wenn eine dabei neu errichtete oder 

erneuerte Dachfläche mindestens 50 m2 beträgt, mindestens 50 Prozent dieser Dachfläche mit 

einer Solarenergieanlage zur Stromerzeugung auszustatten. 

Die Pflichten nach Satz 1 und 2 entfallen, soweit ihre Erfüllung im Einzelfall anderen öffentlich-

rechtlichen Pflichten widerspricht, technisch unmöglich ist, wirtschaftlich nicht vertretbar ist oder 

auf der Dachfläche Solarenergieanlagen zur Erzeugung thermischer Energie errichtet werden sol-

len oder worden sind. 

Die Pflicht nach Satz 2, bezogen auf die Erneuerung der Dachhaut bis zur wasserführenden 

Schicht, entfällt, wenn die Baumaßnahme aufgrund besonderer äußerer Umstände, insbesondere 

zur Behebung unvorhergesehener Schäden durch Unwetterereignisse, zwingend erforderlich ist. 

Die textliche Festsetzung entbindet nicht von den Vorgaben der NBauO zu Solarenergieanlagen 

zur Stromerzeugung auf Dächern. 

Die Festsetzung ist ein Beitrag zum Klimaschutz. 

4.5 Grünfestsetzungen  

Der größte Teil des Grundstücks wird zur Bestandssicherung als private Grünfläche festgesetzt. 

Die privaten Grünflächen dürfen zu höchstens 10 % durch Nebenanlagen und Wege versiegelt 

werden. 

Der wertvolle Bewuchs und Baumbestand wird über Flächen mit Pflanzbindungen und den Erhalt 

von Einzelbäumen gesichert: Der Bewuchs innerhalb der gekennzeichneten Flächen mit Pflanz-

bindungen ist dauerhaft zu erhalten. Abgänge sind gemäß Pflanzliste zu ersetzen. Die für die Er-

haltung festgesetzten Bäum gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB sind dauerhaft zu schützen und zu 

erhalten; zugelassen sind nur fachgerechte pflegerische Maßnahmen zur langfristigen Sicherung 

der Gehölze sowie zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht. Die Flächen unterhalb des Kro-

nenbereiches sind als Vegetationsflächen zu nutzen, eine Versiegelung, Bodenauftrag und Bo-

denabgrabungen oder die Anlage von Fundamenten sind unzulässig. Abgänge sind gemäß Pflanz-

liste zu ersetzen.  

Außenbeleuchtung 

Insbesondere zugunsten solcher Insektenarten, die in der Dämmerung bzw. Dunkelheit von Licht 

angezogen werden, erfolgen Vorgaben zur Außenbeleuchtung. Um diese so weit wie möglich zu 

schützen, dürfen daher nur insektenfreundliche und insektendichte, nach unten gerichtete Lam-

pengehäuse und Leuchtmittel ohne UV-Anteil verwendet werden. 
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Die Außenbeleuchtung ist energiesparend, blend- und streulichtarm sowie arten- und insekten-

freundlich zu gestalten und nur mit insektenfreundlichen und insektendichten Lampengehäusen, 

mit nach unten abstrahlendem Lichtkegel mit Upward Light Ratio ULR 0 % (= nach oben abge-

gebener Lichtanteil) und Leuchtmitteln ohne UV-Anteil mit dem Orientierungswert einer Farb-

temperatur von 1600 – 2400 Kelvin und einem maximalen Wert von 2.700 Kelvin zulässig. Als 

Richtwerte der Beleuchtungsstärken sind max. 5 -10 Lux anzuwenden und möglichst niedrige 

Leuchtpunkthöhen zur Erreichung der technisch notwendigen Ausleuchtung anzustreben. Der 

maximale Abstrahlwinkel sollte nicht mehr als ca. 30° zur Seite betragen. 

5 Örtliche Bauvorschriften gemäß § 84 NBauO 

Die örtlichen Bauvorschriften beziehen sich auf den gesamten räumlichen Geltungsbereich. 

5.1 Einfriedungen 

Einfriedungen, die in einem Abstand von 0-3 m zur nördlichen Grundstücksgrenze errichtet wer-

den, sind als tote Einfriedungen (z. B. Zäune und Mauern) nur bis zu einer Höhe von max. 1,00 

m oder als lebende Hecken bis zu einer Höhe von 2,0 m zulässig. Als sichtbare Materialien für 

tote Einfriedungen sind ausschließlich Holz, Ziegelstein oder Naturstein zu verwenden.  

Die örtliche Bauvorschrift dient der Einbindung in das Landschaftsbild von der Plaggenkrug-

straße ausgesehen. 
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6 Umweltbericht 

6.1 Kurzdarstellung der wichtigsten Ziele und Inhalte des Bebauungsplanes 

6.1.1 Angaben zum Standort 

Das Plangebiet stellt sich als Gartengrundstück mit einem villenartigen Gebäude, direkt an der 

Plaggenkrugstraße gelegen, dar. 

Gepflasterte Wege führten innerhalb des Grundstückes zum Einzelhaus, es sind Abstellflächen 

für Kraftfahrzeuge vorhanden. Beiderseits der gepflasterten Wege erstreckt sich Scherrasen. Teil-

weise befinden sich hier dichte Gehölzbestände geringer Größe und auch eine alte Buche (100 bis 

150 Jahre, Stammdurchmesser ca. 120 cm) in der südwestlichen Ecke des Grundstücks. 

Im Umfeld des Plangebietes schließt sich ein einzelnes Wohngrundstück an. 

6.1.2 Art und Umfang der Planung 

Planungsziel ist es im bestehenden Gebäude 7 Ferienwohnungen und Physiotherapiepraxis unter-

zubringen. Die Garten- und Grünbereiche werden durch die Planung nicht verändert.  

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über die Plaggenkrugstraße. 

6.1.3 Fläche - Bedarf an Grund und Boden 

Für das Vorhaben werden keine neuen Flächen baulich in Anspruch genommen, es wird das Ge-

bäude umgenutzt. 

6.2 Überblick über die der Umweltprüfung zugrunde gelegten Fachgesetze und Fach-

pläne 

Die Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Um-

weltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie diese Ziele und die 

Umweltbelange bei der Aufstellung berücksichtigt wurden, werden skizziert. 

6.2.1 Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche / Schutzgebiete 

Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich keine faunistisch, vegetationskundlich und histo-

risch wertvollen Bereiche oder Vorkommen, die einen nationalen oder internationalen Schutzsta-

tus bedingen.  

Die einschlägigen Fachgesetze, Fachpläne und deren Ziele zu den Umweltbelangen, die für den 

Bebauungsplan von Bedeutung sind, werden berücksichtigt.  

Das sich nördlich des Plangebiets befindliche Landschaftsschutzgebiet wird von der Planung 

nicht beeinträchtigt. 

6.2.2 Fachbeiträge 

Die einschlägigen Fachgesetze, Fachpläne und deren Ziele zu den Umweltbelangen, die für den 

Bebauungsplan von Bedeutung sind, werden berücksichtigt. 
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6.3 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Bei der im Rahmen des Umweltberichts zu leistenden Umweltprüfung sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 

7 BauGB die nachfolgend beschriebenen Schutzgüter berücksichtigt.  

Die Bewertung der Umweltauswirkungen der vorliegenden Planung erfolgt anhand einer Be-

standsaufnahme und –erhebung bezogen auf die einzelnen Schutzgüter. Hier wird eine Darstel-

lung des gegenwärtigen Umweltzustandes im unbeplanten bzw. gegenwärtigen sowie der zu er-

wartenden, umweltrelevanten Auswirkungen bei Planungsdurchführung vorgenommen. Im Wei-

teren erfolgt eine Ermittlung der Wechselwirkungen der einzelnen Schutzgüter untereinander. 

Dieses Vorgehen soll im weiteren Planverfahren dazu dienen, die planerischen Inhalte ggf. im 

Hinblick auf Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der Umweltauswir-

kungen zu modifizieren. Ferner erfolgt eine Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchfüh-

rung und Nichtdurchführung der Planung. 

Die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge und 

die biologische Vielfalt werden im Folgenden skizziert. 

6.4 Bestandserhebungen Biotoptypen 

Zwecks einer Erfassung und Bewertung der Belange von Natur und Landschaft wurde im Früh-

jahr/Frühsommer im Plangebiet eine Geländebegehung durchgeführt. Die vorliegenden Biotopty-

pen wurden nach dem Kartierschlüssel des NLWKN (Drachenfels, O. von, 2019) erfasst und sind 

in der Karte „Biotoptypen“ dargestellt.  

Um festzustellen, ob sich B-Plangebiet wertvolle und geschützte Biotope befinden, ist eine Kar-

tierung der dortigen Biotoptypen vorgenommen worden. Die Biotoptypenkartierung wurde am 

07.07.2023 nach dem Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen nach VON DRACHEN-

FELS (2021) durchgeführt. Wetter: 18° bis 25° C, 0/8, SO 1-2. Die Einstufungen der Biotoptypen 

in Niedersachsen (Schutz, Regenerationsfähigkeit, Wertstufen, Grundwasserabhängigkeit, 

Nährstoffempfindlichkeit, Gefährdung) erfolgt ebenfalls nach VON DRACHENFELS (2019). 

Ergebnis 

Es wurden folgende Biotoptypen kartiert und zueinander abgegrenzt.  

OEL Einzelhausgebiet mit größeren Hausgarten. 

OVW gepflasterte Wege führten innerhalb des Grundstückes zum Einzelhaus.  

OVP  Abstellflächen für Kraftfahrzeuge. Ein Parkplatz liegt östlich des Einzelhauses 

PTG kleinere, meist private Tiergehege. Im betrachteten B-Plangebiet liegt eine  

Vogelvoliere südlich des Einzelhauses. 

GRR  Es sind weniger intensiv genutzte und gepflegte, relativ artenreiche Rasenflächen.  

Beiderseits der gepflasterten Wege erstreckt sich artenreicher Scherrasen.  

HSE  Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen Arten. Waldähnliche  

Gehölzbestände geringer Größe (bis 0,5 ha) im Siedlungsbereich, die keinem Wald- 
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oder Forsttyp zuzuordnen sind. Unterwuchs meist von nitrophilen Arten oder Zier-

pflanzen geprägt.   

HBE  Einzelbaum, eine alte Buche (100 bis 150 Jahre, Stammdurchmesser ca. 120 cm) 

wächst in der südwestlichen Ecke des B-Plangebietes. 

HEB Einzelbaum/Baumgruppe des Siedlungsbereiches. Wächst verstreut im gesamten 

Plangebiet. 

HEA  Allee/Baumreihe des Siedlungsbereiches. Lineare Baumbestände an Wegen und  

Straßen des Siedlungsbereiches. Wächst im Südwesten des B-Plangebietes. 

BZH  angepflanzte, regelmäßig beschnittene Zierhecken aus überwiegend einheimischen 

Gehölzarten (für Zierzwecke, als Sicht- oder Lärmschutz). Eine Kirschlorbeerhecke 

wächst entlang der südlichen Begrenzung des B-Plangebietes. Weitere Zierhecken 

wachsen abschnittsweise entlang der gepflasterten Wege und eine Rhododendron-

pflanzung an der Plaggenkrugstraße innerhalb des Grundstückes. 

UHM  Im Umfeld des Einzelhauses wachsen halbruderale Gras- und Staudenfluren mittlerer 

Standorte. Festgestellte Arten: Brennnessel, Ampfer, diverse Süßgräser. 

UHF  Halbruderale Gras- und Staudenfluren feuchter Standorte (UHF) mit der Flatterbinse 

(Juncus effusus) als Feuchtezeiger wachsen im südöstlichen Teilbereich des B-Plan-

gebietes.  
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Biotopkartierung 
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6.5 Schutzgüter 

6.5.1 Boden 

Der Hausgarten mit dem vorhandenen Bewuchs wird durch die Planung nicht verändert. Insge-

samt ist dem Boden hinsichtlich der Bodenfunktion eine allgemeine Bedeutung beizumessen. 

Vom Bodentyp handelt es sich laut NIBIS-Kartenserver (Bodenkarte BK 50) um Podsol mit San-

den. 

Die Planung führt zu keiner wesentlichen Veränderung und Versiegelung des Bodens, es wird 

lediglich ein neuer Fahrradunterstand errichtet.. 

6.5.2 Tiere 

Durch die Planung ergeben sich keine Änderungen in der Bestandssituation, da die Grünstruktu-

ren fast vollständig erhalten werden. 

Somit ergeben sich hier für die Fauna und Avifauna keine Veränderungen bzw. Beeinträchtigun-

gen. 

6.5.3 Pflanzen 

Das Grundstück hat einen größeren Hausgarten mit intensiv genutzten, relativ artenreichen Ra-

senflächen. Randlich sind hier teilweise umfangreiche Siedlungsgehölz aus überwiegend einhei-

mischen Arten vorhanden. Als Einzelbaum ist eine alte Buche und verschiedene Baumgruppen 

des Siedlungsbereiches zu nennen. Des Weiteren sind Zierhecken aus überwiegend einheimi-

schen Gehölzarten vorzufinden. 

6.5.4 Wasser 

Auf dem Grundstück sind keine Gräben vorhanden. Die Festsetzungen des Bebauungsplans wer-

den nicht zu planungsrelevanten Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser führen. 

6.5.5 Luft/Klima 

Das Plangebiet ist hinsichtlich seines Klimatop-Typs dem Küsten-/Freilandklima zuzuordnen und 

dementsprechend als Kaltluftentstehungsgebiet einzustufen. Die Festsetzungen des Bebauungs-

plans werden nicht zu planungsrelevanten Auswirkungen auf das Schutzgut Klima führen. 

6.5.6 Landschaftsraum und -bild 

Das Plangebiet liegt auf der Oldenburgisch-Ostfriesischen Geest.  

Aufgrund der aktuellen Bestandssituation wird dem Schutzgut Landschaft eine mittlere Bedeu-

tung beigemessen, es findet durch die Planung keine Veränderung statt. 

6.5.7 Biologische Vielfalt 

Das Vorkommen der Biotoptypen wurde in den vorigen Kapiteln dargestellt. 

6.5.8 Kultur- und Sachgüter  

Kultur- und Sachgüter sind von der Planung nicht betroffen. 
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6.5.9 Wechselwirkungen 

Bezüglich der biologischen Vielfalt ist davon auszugehen, dass sich durch die Planung kein spür-

barer Wandel (Gebäude mit großem Garten) vollzieht. 

Der Garten sowie der Baum- und Strauchbestand wird durch die Planung gesichert. 

6.6 Erhaltungsziele und Schutzzweck  

6.6.1 Europäisches ökologisches Netz und Natura 2000 

Im Umfeld befinden sich keine Gebiete des Natura 2000 Netzwerkes.  

6.6.2 Geschützte Teile von Natur und Landschaft 

Von der Planung sind keine geschützten Landschaftsbestandteile betroffen. 

Das sich nördlich des Plangebiets befindliche Landschaftsschutzgebiet wird durch die Planung 

nicht beeinträchtigt. 

6.6.3 Besonders geschützte Biotope 

Im Plangebiet sind keine geschützten Biotoptypen gemäß § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes 

oder § 24 NAGBNatSchG (Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzge-

setz) vorhanden.  

6.6.4 Luftqualität 

Das Ziel der Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechts-

verordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaften festge-

legten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, ist hier nicht relevant. 

6.7 Bewertung der Planung und Entwicklungsprognose des Umweltzustandes 

6.7.1 Eingriff 

Durch die Überplanung wird die Bestandnutzung gesichert und in ihrer Bau- und Nutzungsstruk-

tur nicht verändert. Die wichtigen Bäume und Gehölzbestände werden planungsrechtlich gesi-

chert, ebenfalls die wesentlichen Gartenbereiche.  

Bilanzierung  

Die folgende Bewertung und Bilanzierung erfolgt nach dem Modell des niedersächsischen Städ-

tetages (2013). Die einzelnen Biotoptypen werden mit Wertfaktoren wie folgt bewertet: 

Es wurden folgende Biotoptypen kartiert und zueinander abgegrenzt.  

Einzelhausgebiet mit größeren Hausgarten OEL,  

gepflasterte Wege OVW, 

Abstellflächen für Kfz, OVP, Tiergehege (Vogelvoliere) PTG Wertfaktor 0 

intensiv genutzte, relativ artenreiche Rasenflächen 

/artenreicher Scherrasen GRR  Wertfaktor 1 

Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen Arten HSE Wertfaktor 3 
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Einzelbaum, eine alte Buche (100 bis 150 Jahre HBE Wertfaktor 4 

Einzelbaum/Baumgruppe des Siedlungsbereiches HEB Wertfaktor 4 

Allee/Baumreihe des Siedlungsbereiches HEA Wertfaktor 5 

Zierhecken aus überwiegend einheimischen Gehölzarten 

 (u.a. Rhododendronpflanzung) BZH Wertfaktor 2 

halbruderale Gras- und Staudenfluren mittlerer Standorte UHM Wertfaktor 3 

Halbruderale Gras- und Staudenfluren feuchter Standorte (UHF) Wertfaktor 3 

Wertfaktor 5– sehr hohe Bedeutung, Wertfaktor 4 – hohe Bedeutung, Wertfaktor 3 – mittlere Bedeutung, Wertfaktor 2 

– geringe Bedeutung, Wertfaktor 1 – sehr geringe Bedeutung, Wertfaktor 0 – weitgehend ohne Bedeutung 

 

In Zukunft sollen folgende Strukturen zulässig sein: 

• Sondergebiete  Wertfaktor 0 /1 

• Scherrassen/Grünflächen  Wertfaktor 1   

• Pflanzbindungsflächen mit HSE, HBE, HEB, HEA Wertfaktor 3 

• Einzelbäume Wertfaktor 4 
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Tabelle Bestand und Planung  

Bestand Planung 

Biotope m² / Wert-

faktor 

Flächenwert 

(Werteinheit) 

Strukturen m² / Wert-

faktor 

Flächenwert 

(Werteinheit) 

Einzelhausgebiet, 

OEL, gepflasterte 

Wege OVW, Ab-

stellflächen für 

Kfz, OVP(Vogel-

voliere) PTG 

2.150 / 0 0 Sondergebiet unver-

siegelt (40 %) 

1.360 / 1 1.360 

Rasen GRR 2.800 / 1 2.800 Sondergebiet versie-

gelt (60 %) einschl. 

Stellplatzflächen 

2.040/ 0 0 

Bäume, Baumrei-

hen 

HEB/HEA/HBE 

1.400 / 4 5.600 Pflanzbindungsflä-

chen mit HSE/ 

HBE/HEB/HEA 

3.550 / 3 10.650 

Zierhecke BZH 400 / 2 800 Grünflächen 2.900 / 1 2.900 

Ruderale Gras- 

und Staudenflur 

UHM, UHF 

2.000/3 600 Einzelbäume im  

Norden HBE 

200 / 4 800 

Siedlungsgehölz 

HSE 

1.300 / 3 3.900    

Summe                         10.050 m2               13.700 Summe                        10.050 m2           15.710  

Kompensationsüberschuss:                                                                               2.010 WE  

 

Es ergibt sich kein Kompensationsdefizit. 

6.7.2 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

Als Maßnahme zur Vermeidung beschränken sich die Baumöglichkeiten auf die Bestandsge-

bäude, die Grünstrukturen werden zudem gesichert. 

6.7.3 Planung und davon ausgehende Wirkfaktoren 

Aus der Planung resultieren keine Veränderungen hinsichtlich Natur und Landschaft. 

6.7.4 Bauphase 

Es finden nur Umbaumaßnahmen statt. Während der Bauphase sind gewisse Lärmeinwirkungen 

auf die benachbarten Wohnhäuser zu erwarten. Punktuell kann es zu Störungen der Avifauna 

kommen. 

6.7.5 Alternativen - Entwicklung bei Nichtverwirklichung der Planung, anderweitige 

Planungsmöglichkeiten 

Sofern die bisherige Nutzung des Gebietes im Falle der planerischen „Nullvariante" beibehalten 

bleibt, ist weiterhin mit einer Bestands-Wohnnutzung zu rechnen.   

Bei einer Bestandsnutzung wäre die Nutzungsintensität auf dem Grundstück geringer. 



Stadt Varel  

Bebauungsplan Nr. 263 „Plaggenkrugstraße“       Satzung 

19 

6.7.6 Technische Verfahren sowie Hinweise auf Schwierigkeiten 

Die Umweltprüfung wurde aufgrund vorhandenen Datenmaterials durchgeführt, das durch eigene 

Bestandserhebungen ergänzt worden ist. Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Anga-

ben, technische Lücken oder fehlende Kenntnisse sind nicht in planungsrelevantem Maße aufge-

treten. 

6.7.7 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen 

Es sind keine Monitoring-Maßnahmen vorgesehen.  

6.7.8 Abfälle  

Der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern wird hier vorausgesetzt, da der angren-

zende Siedlungsbereich in diesem Sinne bereits voll erschlossen ist. Die Abfallentsorgung ist ge-

sichert.  

6.7.9 Abwässer 

Der sachgerechte Umgang mit Abwässern wird vorausgesetzt, da der angrenzende Siedlungsbe-

reich in diesem Sinne bereits voll erschlossen ist. Das Abwasser wird über eine Kleinkläranlage 

entsorgt.  

6.7.10 Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien 

Die Nutzung erneuerbarer Energien ist grundsätzlich sinnvoll.  

Für die Nutzung erneuerbarer Energien wird im Bebauungsplan eine entsprechende Festsetzung 

getroffen. 

6.8 Artenschutz 

Da großen Bestandsbäume und -gehölze werden als zu erhalten festgesetzt. Da es sich um eine 

Bestandsüberplanung handelt, ist mit der Planung keine Beseitigung von sonstigen Bäumen und 

Gehölzen verbunden. Somit sind keine artenschutzrechtlichen Verstöße zu erwarten. 

Gesetzliche Grundlagen 

Nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes v. 

8.12.2022 (BGBl. I S. 2240) ist es hinsichtlich der besonders geschützten Tiere und Pflanzen 

verboten:  

(1) wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verlet-

zen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 

oder zu zerstören,  

(2) wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu 

stören; eine erheblich Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der 

lokalen Population einer Art verschlechtert,  

(3) Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  



Stadt Varel  

Bebauungsplan Nr. 263 „Plaggenkrugstraße“       Satzung 

20 

(4) wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.  

Diese Zugriffe werden allerdings für zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft wie folgt gere-

gelt: Zum Schutz von Lebensstätten sind Gehölzbeseitigungen gem. § 39 BNatSchG nur vom 1. 

Oktober bis zum 28./29. Februar eines jeden Jahres durchzuführen. 

Außenbeleuchtung 

Die Außenbeleuchtung ist energiesparend, blend- und streulichtarm sowie arten- und insekten-

freundlich zu gestalten und nur mit insektenfreundlichen und insektendichten Lampengehäusen, 

mit nach unten abstrahlendem Lichtkegel mit Upward Light Ratio ULR 0 % (= nach oben abge-

gebener Lichtanteil) und Leuchtmitteln ohne UV-Anteil mit dem Orientierungswert einer Farb-

temperatur von 1600 – 2400 Kelvin und einem maximalen Wert von 2.700 Kelvin zulässig. Als 

Richtwerte der Beleuchtungsstärken sind max. 5 -10 Lux anzuwenden und möglichst niedrige 

Leuchtpunkthöhen zur Erreichung der technisch notwendigen Ausleuchtung anzustreben. Der 

maximale Abstrahlwinkel sollte nicht mehr als ca. 30° zur Seite betragen. 

6.9 Allgemein verständliche Zusammenfassung  

Die Stadt Varel möchte mit der Aufstellung der Bauleitplanung eine Bestandsüberplanung er-

möglichen.  

Die Umweltprüfung kommt zu der Erkenntnis, dass sich durch die Bestandsüberplanung keine 

Eingriffe im Plangebiet ergeben. Durch den Erhalt der wesentlichen Baum-Strauch-Strukturen 

wird zudem den artenschutzrechtlichen Belangen Rechnung getragen. 

Die in diesem Rahmen bewerteten Umweltbelange stehen der beabsichtigten Planung nicht ent-

gegen. Die Berücksichtigung erfolgt in sachgerechter Weise. 
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7 Ver- und Entsorgung 

7.1 Oberflächenentwässerung 

Da es sich um eine Bestandsüberplanung ohne zusätzliche Versiegelung handelt, ändert sich die 

Situation zu Oberflächenentwässerung nicht.  

7.2 Schmutzwasserentsorgung 

Das Schmutzwasser wird über eine Kleinkläranlage entsorgt. 

7.3 Abfallentsorgung 

Als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger verwertet/entsorgt der Landkreis die in seinem Ge-

biet angefallenen und überlassenen Abfälle nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgeset-

zes (KrWG) sowie des Niedersächsischen Abfallgesetzes (NAbfG) und nach Maßgabe der Ab-

fallentsorgungssatzung. 

7.4 Trinkwasserversorgung 

Die Wasserversorgung erfolgt über das Versorgungsnetz des OOWV.  

7.5 Stromversorgung 

Das Plangebiet wird an das Versorgungsnetz der Energieversorgung Weser-Ems AG angeschlos-

sen.  

7.6 Telekommunikation 

Der Anschluss an das zentrale Telekommunikationsnetz erfolgt durch die Deutsche Telekom AG. 

Neu errichtete Gebäude, die über Anschlüsse für Endnutzer von Telekommunikationsdienstleis-

tungen verfügen sollen, sind, gebäudeintern bis zu den Netzabschlusspunkten mit hochgeschwin-

digkeitsfähigen passiven Netzinfrastrukturen (Leerrohre, §3, Abs. 17b TKG) sowie einem Zu-

gangspunkt zu diesen passiven gebäudeinternen Netzkomponenten auszustatten. 

7.7 Ladeinfrastruktur 

Es wird auf § 8 des Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetzes hingewiesen: „Größere Re-

novierung bestehender Wohngebäude mit mehr als zehn Stellplätzen (2) Wird ein Wohngebäude, 

das über mehr als zehn an das Gebäude angrenzende Stellplätze verfügt, einer größeren Reno-

vierung unterzogen, welche den Parkplatz oder die elektrische Infrastruktur des Parkplatzes um-

fasst, so hat der Eigentümer dafür zu sorgen, dass jeder Stellplatz mit der Leitungsinfrastruktur 

für die Elektromobilität ausgestattet wird.“ 
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8 Hinweise 

8.1 Baunutzungsverordnung 

Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017, zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 03.07.2023. 

8.2 Ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das kön-

nen u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Boden-

verfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind 

diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen 

dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege- Archäologische Denkmalpflege-, Ofener 

Straße 15, 26121 Oldenburg, Tel. 0441/205766-15 oder der Denkmalschutzbehörde der Stadt Va-

rel gemeldet werden. 

Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und 

Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der An-

zeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmal-

schutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet. 

8.3 Schädliche Bodenveränderungen/ Altlasten 

Sollten bei Bau- oder Erschließungsarbeiten oder bei der Baufeldfreimachung Hinweise auf 

schädliche Bodenveränderungen oder auf Altlasten oder Altstandorte i.S. des BBodSchG gefun-

den werden, sind sofort alle Bodenarbeiten einzustellen und ist der Landkreis Friesland - untere 

Bodenschutzbehörde - zu informieren. 

8.4 Kampfmittel 

Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden wer-

den, ist umgehend das Landesamt für Geoinformationen und Landesvermessung Niedersachsen 

(LGLN) Kampfmittelbeseitigungsdienst in Hannover oder das Ordnungsamt der Stadt Varel zu 

benachrichtigen. 

8.5 Maßnahmen zum Artenschutz 

Die einschlägigen Bestimmungen der §§ 39 und 44 Bundesnaturschutzgesetz sind zu beachten. 

Die im Rahmen der Aufstellung dieses Bebauungsplanes durchgeführte Prüfung zur artenschutz-

rechtlichen Verträglichkeit der Planung entbindet nicht von den auf Umsetzungsebene unmittel-

bar anzuwendenden artenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

Aus Gründen des vorbereitenden Artenschutzes darf die Rodung bzw. Fällung sowie das Be-

schneiden von Bäumen, Gebüschen und anderen Gehölzen nicht in der Zeit vom 1. März bis zum 

30. September (Fällverbot gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG) durchgeführt werden. 
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8.6 Schotter- und Steingärten 

Unversiegelte Gartenflächen haben eine hohe Funktion für das Kleinklima, für die Versickerungs-

fähigkeit und auch für Arten- und Lebensgemeinschaften. 

Es wird darauf hingewiesen, dass unzulässige Überschreitungen der festgesetzten GRZ durch be-

festigte Schotter- oder Steingärten nach § 9 Abs. 2 NBauO in Verbindung mit § 58 Abs. 1 NBauO 

kostenpflichtig geahndet werden können.  

8.7 Brandschutz 

Um einen erforderlichen Einsatz von Feuerlösch- und Rettungsfahrzeugen jederzeit ordnungsge-

mäß und ungehindert zu ermöglichen, sind bei der Erschließung der Baugrundstücke die Anfor-

derungen an die Zuwegung und die Anordnung der baulichen Anlagen auf dem Baugrundstück 

gemäß den §§ 1 und 2 DVNBauO zu den §§ 4 und 14 NBauO zu berücksichtigen. Die Techni-

schen Regeln der DVGW - Arbeitsblätter W 405 und W 331 sowie die Vorgaben des Nds. Brand-

schutzgesetzes sind bei der Erschließung ebenfalls anzuwenden. 

8.8 Erdverlegte Versorgungseinrichtungen 

Bei evtl. Tiefbauarbeiten ist ggf. auf erdverlegte Versorgungseinrichtungen Rücksicht zu nehmen, 

damit Schäden und Unfälle vermieden werden. Schachtarbeiten in der Nähe von Elektrizitäts- 

oder Gasversorgungseinrichtungen sind von Hand auszuführen. Die ausführenden Firmen haben 

sich den genauen Verlauf der Erdkabel bzw. Gasleitungen in der Örtlichkeit anzeigen zu lassen. 

8.9 Solarenergieanlagen zur Stromerzeugung auf Dächern 

Die textliche Festsetzung Nr. 4 entbindet nicht von den Vorgaben der NBauO zu Solarenergiean-

lagen zur Stromerzeugung auf Dächern 

8.10 Pflanzliste 

Gehölzqualität: Bäume: Hochstamm, 3 x verschult, Stammumfang 12 bis 14 cm, gemessen in ein 

Meter Höhe; Sträucher: 2x verpflanzte Sträucher, Höhe 100-150 cm 

Bäume 

Bergahorn  (Acer pseudoplantanus) 

Bergulme  (Ulmus glabra) 

Eberesche  (Sorbus aucuparia) 

Esche  (Fraxius excelsior) 

Feldahorn  (Acer campestre) 

Frühe Traubenkirsche (Prunus padus) 

Hainbuche  (Carpinus betulus) 
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Rosskastanie  (Aesculus hippocastanum)  

Rotbuche  (Fagus silvatica) 

Sandbirke  (Betula pendula) 

Schwarzerle  (Alnus glutinosa) 

Spitzahorn  (Acer platanoides) 

Sommerlinde  (Tilia platyphyllos) 

Stieleiche  (Quercus robur) 

Vogelkirsche  (Prunus avium) 

Wildapfel  (Malus silvestris) 

Wildbirne  (Pyrus communis) 

Winterlinde  (Tilia cordata) 

Zitterpappel  (Populus tremula) 

Sträucher 

Berberitze  (Berberis vulgaris) 

Besenginster  (Cytisus scorparius) 

Bibernellrose  (Rosa pimenellifolia) 

Faulbaum  (Rhamnus frangula) 

Felsenbirne  (Amelanchier ovalis) 

Gemeiner Schneeball  (Viburnum opulus) 

Gewöhnlicher Flieder  (Syringa vulgaris) 

Grauweide  (Salix cinerea) 

Hanfweide  (Salix viminalis) 

Hartriegel  (Cornus sanguinea) 

Haselnuss  (Corylus avellana) 

Heckenkirsche  (Lonicera xylosteum) 

Heidelbeere  (Vaccinium myrtillus) 

Himbeere  (Rubus idaeus) 

Hülse, Stechpalme  (Ilex aquifolium) 
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Hundsrose  (Rosa canina) 

Kornelkirsche  (Cornus mas) 

Liguster  (Ligustrum vulgare) 

Öhrchenweide  (Salix aurita) 

Pfaffenhütchen  (Euonymus europaeus) 

Salweide  (Salix caprea) 

Sanddorn  (Hippophae rhamnoides) 

Schlehe  (Prunus spinosa) 

Schwarzer Holunder  (Sambucus nigra) 

8.11 Belange der Kreisstraße 104 

Von der Kreisstraße 104 gehen Emissionen aus. Der Straßenbaulastträger der K 104 ist von jeg-

lichen Forderungen (insbesondere Lärmschutz), die auf die o. a. Bauleitplanung zurückzuführen 

sind, freizustellen. 

8.12 Verfahrensbetreuung 

Das Bebauungsplanverfahren wird durch das Planungsbüro lux planung betreut. 

8.13 Kartengrundlage 

Es wird die Liegenschaftskarte 1:1.000 der niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwal-

tung der verwendet. 
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9 Verfahrensstand 

Auf Grundlage des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 58 des Nie-

dersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Verwaltungsausschuss der 

Stadt Varel in seiner Sitzung am .. .. 2023 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 263 „Plag-

genkrugstraße“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am .. .. 2023 ortsüblich bekannt 

gemacht. 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Varel hat in seiner Sitzung am .. .. 2024 die Auslegung des 

Bebauungsplanes beschlossen. Die Planzeichnung des Bebauungsplanes hat mit dem Begrün-

dungsentwurf gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .. .. 2024 bis .. .. 2024 öffentlich ausge-

legen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am .. .. 2024 ortsüblich bekanntgemacht. 

Nach Prüfung der Anregungen und Bedenken hat der Rat der Stadt Varel in seiner Sitzung am .. 

.. 2024 den Bebauungsplan gemäß § 10 BauGB sowie die Begründung beschlossen. 

Varel, den …………. 

 

 

................................................                                              L.S. 

 Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldenburg, den 05.11.2024 

 

 

 

M. Lux - Dipl. Ing. - 


